Fischereipachtvertrag

Zwischen

	     


Verpächter

und

	     


Pächter
§ 1

Pachtgegenstand und Pachtzeit

(1)
Verpachtet wird die Ausübung des Fischereirechtes in  FORMDROPDOWN 
 zum  FORMDROPDOWN 

	     

	 FORMDROPDOWN 
 Gewässer,  FORMDROPDOWN 
 wie folgt näher bezeichnet  FORMDROPDOWN 
:


	1.
Gewässer**
	     

	Gemeinde, Ortsteil/Gemarkung
	     


	Flur:
	     
	Flurstück:
	     

	Länge:
	     
	m
	durchschnittliche Breite:
	     
	m

	ca. Fläche
	     
	ha


            Der Pachtgegenstand ist in einer topographischen Karte (Maßstab mind. 1:25 000)    .   

            dargestellt, die Bestandteil dieses Vertrages ist

(2) 
Die Pachtzeit beträgt mindestens 12 Jahre (§ 12 Abs. 1 HFischG).

	Sie beginnt am
	     
	und endet am
	     


(3)
Die Ausübung der Fischerei hat nach Maßgabe der hierfür geltenden gesetzlichen


Bestimmungen und den ergänzenden Bestimmungen dieses Vertrages zu erfolgen.

(4)
Jede andere Nutzung außer der Fischerei in und am Pachtgewässer ist dem Pächter untersagt. Die gesetzlichen Bestimmungen über den Gemeingebrauch an fließenden Gewässern (§ 19 Hessisches Wassergesetz vom 14.12.2010, GVBl. I Nr. 23,  S. 548) werden hierdurch nicht berührt.

(5)
Der Pachtvertrag ist entsprechend § 12 Abs. 4 des Hessischen Fischereigesetzes (HFischG vom 19.12.1990, zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.12.2010, GVBl. I Nr. 15, S. 362) vom Verpächter der zuständigen unteren Fischereibehörde anzuzeigen. Die Fischerei darf erst ausgeübt werden, wenn die Beanstandungsfrist ohne Beanstandung abgelaufen ist.

** genaue Angabe des Gewässers und der Grenzen des Pachtbezirkes
§ 2

Pachtpreis

	Der jährliche Pachtzins beträgt
	     
	Euro

	(in Worten):
	     



Der Gesamtbetrag ist jährlich im voraus bis spätestens zum 3. Werktag eines jeden Pachtjahres vom Pächter kostenfrei auf folgendes Konto zu zahlen:

	Bankverbindung:
	     

	BLZ:
	     
	Konto-Nr.:
	     


§ 3

Übergabe, Gewährleistung

(1)
Der Pachtgegenstand wird in ordnungsgemäßem Zustand übergeben. Der Pächter ist mit der Lage, Begrenzung und Beschaffenheit vertraut und übernimmt den Pachtgegenstand wie gesehen. Die Übergabe des Pachtgegenstandes gilt mit dem Beginn der in § 1 Abs. 2 bestimmten Pachtzeit als erfolgt.
(2)
Für den Ertrag der verpachteten Fischerei sowie für etwaige verborgene Mängel des Pachtgegenstandes wird keine Gewähr übernommen.

(3)
Nach Ablauf des Pachtvertrages ist der Pachtgegenstand ordnungsgemäß zurückzugeben.

§ 4

Unterverpachtung

Die Unterverpachtung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verpächters zulässig. Die Unterverpachtung ist der zuständigen unteren Fischereibehörde durch den Verpächter anzuzeigen.

§ 5

Ausübung der Fischerei, Hegemassnahmen,

Unterhaltung der Gewässer und Wahrung der Rechte
(1)
Der Pächter ist verpflichtet, einen der Größe und der Art des Gewässers entsprechenden heimischen, artenreichen und ausgeglichenen Fischbestand aufzubauen und zu erhalten. Grundlage der Bewirtschaftung von Fließgewässern sowie Talsperren und Rückhaltebecken ab 5 Hektar Fläche ist der gem. § 24 HFischG verbindlich zu erstellende und von der Oberen Fischereibehörde zu genehmigende Hegeplan.

(2)
Besteht ober- bzw. unterhalb des v. g. Pachtloses eine Hegegemeinschaft oder wird eine Hegegemeinschaft neu gebildet, so ist der Pächter verpflichtet, sich dieser anzuschließen.

(3)

Für Besatzmaßnahmen sind heimische Herkünfte zu verwenden. Die Rechnungen für Besatzfische sind vom Pächter 5 Jahre lang aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Fischereibehörde vorzulegen. Der Pächter ist verpflichtet, Zeitpunkt und Ort des Besatzes mindestens 8 Tage vorher dem Verpächter schriftlich mitzuteilen.

(4)
Erfüllt der Pächter die Verpflichtung aus Absatz 1 Satz 2 nicht oder nur teilweise, so ist der Verpächter nach schriftlicher Mahnung berechtigt, den Besatz auf Kosten des Pächters vorzunehmen.

(5)
Der Pächter hat den Pachtgegenstand in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Er ist verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Hege des Fischbestandes erforderlich werden.

(6)
Der Pächter ist verpflichtet, jede ihm bekannt werdende Besitzstörung, Verunreinigung des Gewässers und jeden unberechtigten Eingriff in die ihm verpachtete Fischereinutzung unverzüglich dem Verpächter zur weiteren Veranlassung anzuzeigen. Soweit es sich um Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten handelt, hat der Pächter diese der zuständigen Behörde unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Verpächters anzuzeigen.

§ 6

Erlaubnisscheine zum Fischfang

(1)
Der Pächter ist  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 
 Erlaubnisscheine zum Fischfang zu erteilen.

(2)
Die Erlaubnisscheine zum Fischfang sind auf höchstens ein Jahr befristet. Die Zahl 

	der Erlaubnisscheine wird begrenzt auf
	   
	Jahresscheine,
	   
	Monatsscheine

	und
	   
	Tagesscheine. Der Verpächter kann durch schriftliche Mitteilung an den 


           Pächter die zulässige Zahl der Erlaubnisscheine verringern, insbesondere um einer möglichen Überfischung entgegenzutreten. Erteile Erlaubnisse gelten bis zu ihrem Erlöschen.

(3)
Der Pächter ist verpflichtet, einen Nachweis über die ausgestellten Erlaubnisscheine zu führen, der zumindest folgende Angaben enthalten muss:


Laufende Nummer, Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdauer, Namen und Wohnort des Inhabers.
(4)
Auf Verlangen des Verpächters, eines Beauftragten sowie der Aufsichtsperson gemäß § 47 Abs. 1 HFischG und der zuständigen Fischereibehörde ist der Nachweis jederzeit zur Einsichtnahme vorzulegen.

§ 7

Haftung
Der Pächter haftet für alle Sachschäden an dem Pachtgegenstand, die durch ihn oder seine Beauftragten verursacht werden. Der Pächter stellt den Verpächter von Ansprüchen Dritter gegenüber dem Verpächter frei, soweit solche Ansprüche durch den Pächter begründet werden.

§ 8

Errichtung baulicher oder sonstiger Anlagen

am oder im Pachtgewässer

Die Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Beseitigung baulicher Anlagen bedarf ungeachtet sonstiger erforderlicher Genehmigungen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verpächters.

§ 9

Kündigungsrecht des Verpächters

(1)
Der Verpächter ist zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn der Pächter die Vereinbarung dieses Vertrages verletzt, insbesondere

a) wenn der Pächter wegen Zuwiderhandlung gegen Bestimmungen oder Verordnungen des Fischereirechtes bestraft wird oder vollziehbare Anordnungen der Fischerei-, Forst-, Naturschutz- oder Wasserbehörde wiederholt nicht befolgt;


b)
wenn der Pächter mit der Zahlung des Pachtzinses trotz schriftlicher Mahnung länger als 3 Monate in Verzug ist;

c) wenn der Pächter den Pachtgegenstand mangelhaft unterhält und die festgestellten Mängel nach schriftlicher Mahnung nicht innerhalb einer vom Verpächter gesetzten angemessenen Frist beseitigt hat,

d) wenn dem Pächter der Fischereischein entzogen worden ist.

(2)
Im Falle einer Kündigung nach Abs. 1 haftet der Pächter dem Verpächter für die Kosten der Neuverpachtung und für den Pachtausfall.

§ 10

Beendigung des Pachtvertrages durch Tod oder Erlöschen

Stirbt der Pächter, so endet das Pachtverhältnis. Ist der Pächter eine juristische Person, so endet das Pachtverhältnis, wenn diese erloschen ist. Ist der Pachtgegenstand von mehreren Personen gepachtet, so kann der Verpächter den Pachtvertrag bis 3 Monate nach dem im Satz 1 und 2 genannten Zeitpunkt kündigen.

Das gleiche Recht steht den Mitpächtern gegenüber dem Verpächter zu.

§ 11

Vertragsabschluss, sonstige Vereinbarungen

(1)
Die mit dem Vertragsabschluss verbundenen Kosten trägt der Pächter.

	  (2)      Dieser Vertrag wird in
	     
	Ausfertigungen ausgestellt.


(3)
Mündliche Nebenreden wurden nicht getroffen. Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.

§ 12

Schlussbestimmungen

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. In diesem Falle sind die Vertragsparteien verpflichtet, die betroffene Bestimmung durch eine solche Regelung zu ersetzen, welche dem Sinn der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Für den Verpächter




Für den Pächter

.............................................



...............................................

    ( Ort und Datum )




       ( Ort und Datum )

.............................................



..............................................

             ( N a m e )





( N a m e )
………………………………..



…………………………………


………………………………..



………………………………..

…………………………………..


………………………………..

Anzeigevermerk:

Der vorstehende Fischereipachtvertrag ist gemäß § 12 Abs. 4 Hessisches Fischereigesetz (HFischG) der zuständigen Fischereibehörde angezeigt worden: Beanstandungen werden keine erhoben.

Lauterbach,  den ..................................








Vogelsbergkreis








Der Kreisausschuss








Amt für Aufsichts- und








Ordnungswesen








- Fischereibehörde-


Dienstsiegel



Im Auftrag:








...................................
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